
Beilage
zum Halte schen Tageblatt

Holle a S 10 Januar 1891

Wbalidirnts und AlterMersicherung
Nachstehend werden

die Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 27 November 1890 betreffend den Beschluß des Bundesraths
durch welchen zur Ausführung des Jnvaliditäts und Altersversicherungsgesetzes vom 22 Juni 1889

I über die Befreiung vorübergehender Beschäftigungen von der Versicherungspflicht
II über die Entwertung und Vernichtung von Marken

Bestimmung getroffen worden ist
ZZ der die Ausführung dieses Beschlusses behandelnde Erlaß der Herren Minister für Handel und Gewerbe und des

Innern vom 10 December 1890 und
der Erlaß des Herrn Reichskanzlers vom 11 November 1890 betreffend den Beginn der Kalenderwoche im Sinne
des Jnvaliditäts und Altersversicherungsgesetzes vom 22 Juni 1889

in Gemäßheit der Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten vom 22 December 1890 öffentlich bekannt gemacht

Halle a S den 3 Januar 1891 Dxx Magistrat
Staude

Zur Ausführung des Gesetzes betreffend die Jnva
liditäts und Altersversicherung vom 22 Juni
1889 Neichs Gesetzbl S 97 hat der Bundesrath in
seiner Sitzung vom 27 November 1890

I über die Befreiung vorübergehender Beschäftigungen
von der Versicherungspflicht

II über die Entwerthung und Vernichtung von Marken
Bestimmungen getroffen welche nachstehend veröffentlicht
werden

Berlin 27 November 1890
Der Reichskanzler

I V von Bottich er
Zur Ausführung des Gesetzes betreffend die Jnvali

ditäts und Altersversicherung vom 22 Juni 1889 Reichs
Gesetzblatt S 97 beschließt der Bundesrath auf Grund
der W 3 Absatz 3 109 112 114 117 120 125 a a O
was folgt

I Befreiung vorüber gehen der Beschäftigungen
von der Versicherungspflicht Z 3 Absatz 3

Vorübergehende Dienstleistungen sind in folgenden
Fällen als eine die Versicherungspflicht begründende Be
schäftigung nicht anzusehen

1 wenn sie von solchen Personen welche berufsmäßig
Lohnarbeit überhaupt nicht verrichten nur gelegentlich
insbesondere zu gelegentlicher Aushülse b zwar in regel
mäßiger Wiederkehr aber nur nebenher und gegen ein ge
ringfügiges Entgelt welches zum Lebensunterhalt nicht
ausreicht und zu den Versicherungsbeiträgen nicht in ent
sprechendem Verhältniß steht o zur Hülfsleistung bei Un

glücksfällen oder Verheerungen durch Naturereignisse ver
richtet werden

2 wenn sie von solchen Berufsarbeitern die in einem
regelmäßigen die Versicherungspflicht begründenden Arbeits
oder Dienstverhältniß zu einem bestimmten Arbeitgeber
stehen ohne Unterbrechung dieses Verhältnisses bei anderen
Arbeitgebern nebenher sei es nur gelegentlich zur Aushülse
sei es regelmäßig verrichtet werden

3 wenn sie auf Seeschiffen im Auslande von solchen
Personen verrichtet werden die nicht zur Schiffsbesatzung
gehören

4 wenn sie von Aufwärtern oder Aufwärterinnen und
ähnlichen zu niederen häuslichen Diensten von kurzer Dauer
an wechselnden Arbeitsstellen thätigen Personen verrichtet
werden

5 wenn sie in Verpflegungsstationen oder in ähn
lichen Einrichtungen gegen eine Geldentschädigung ver
richtet werden welche nicht als Entgelt für die gelieferte
Arbeit sondern als eine Unterstützung zum Zweck des
besseren Fortkommens gewährt wird

L Die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten sind
ermächtigt mit Zustimmung des Reichskanzlers widerruflich
anzuordnen daß und inwieweit vorübergehende Dienstleistungen
solcher Ausländer denen der Aufenthalt in Grenzbezirken
des Inlandes auf fest bestimmte kurze Zeit Behufs Aus
führung vorübergehender Arbeiten behördlich gestattet ist
sowie vorübergehend im Jnlande stattfindende Dienstleistungen
solcher Ausländer welche übungsgemäß in Floßereibetrieben
beschäftigt werden als eine die Versicherungspflicht begrün
dende Beschäftigung nicht anzusehen sind
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II Entwerthung und Vernichtung von Marken
KZ 109 112 114 117 120 125

Entwerthung
1 Sofern auf Grund der 88 112 oder 114 a a O

die Einziehung der Beiträge durch Organe von Kranken
kassen durch Gemeindebehörden oder durch andere von der
Landes Centralbehörde bezeichnete oder von dec Versicherungs
anstalt eingerichtete Stellen Hebestellen erfolgt kann die
Landes Centralbehörde anordnen daß von der die Beiträge
einziehenden Stelle die den eingezogenen Beiträgen ent
sprechenden Marken alsbald nach deren Einklebung zu ent
werthen sind H 109 a a O, Bei derartigen Anordnungen
ist die Art der Entwerthung von der Landes Centralbehörde
zu regeln dabei darf die Angabe des Entwerthungstages
vorgeschrieben werden

2 Arbeitgeber welche die Marken einkleben sowie Ver
sicherte sind befugt die in die Quittungskarte eingeklebten
Marken in der Weise zu entwerthen daß die einzelnen
Marken handschriftlich oder unter Verwendung eines Stempels
mit einem die Marke in der Hälfte ihrer Höhe schneidenden
schwarzen wagerechten schmalen Strich durchstrichen werden
Andere auf die Marken gesetzte Zeichen gelten solange die
die Marken enthaltende Quittungskarte noch nicht zum Um
tausch eingereicht ist nicht als Entwerthungszeichen

3 Sofern auf Grund des Z 111 a a O für den
Bezirk einer Versicherungsanstalt durch das Statut derselben
für Versicherte welche nicht in einem regelmäßigen Arbeits
verhältniß zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen oder für
einzelne Klassen solcher Versicherten bestimmt worden ist
daß sie befugt sind die Versicherungsbeiträge statt der Ar
beitgeber im Voraus zu entrichten kann die Landes Central
behörde anordnen daß die betreffenden Marken entwerthet
werden sobald die Einziehung der Hälfte des Werthes der
betreffenden Marke von dem zur Entrichtung der Beiträge
verpflichteten Arbeitgeber erfolgt Bei derartigen Anord
nungen ist die Art der Entwerthung von der Landes Cen
tralbehörde zu regeln dabei darf die Angabe des Ent
werthungstages vorgeschrieben werden

4 Ueber die Form der Entwerthung der Marken in
den Fällen des Z 117 Abs 4 und des 120 kann die
Landes Centralbehörde besondere Anordnung treffen

5 Marken welche nicht bereits anderweit entwerthet
worden sind müssen entwerthet werden nachdem die die
Marken enthaltende Quittungskarte zum Umtausch einge
reicht worden ist Diese Entwerthung liegt den Vorständen
der Versicherungsanstalten oder anderen von der Landes
Centralbehörde bezeichneten Stellen ob sie ist sofern
sie bisher etwa versäumt sein sollte von jeder Behörde an
welche die Karte nach dem Umtausch gelangt nachzuholen
Die Form der Entwerthung bleibt der entwerthenden Stelle
freigestellt Auf die Außenseite der Quittungskarte ist hand
schriftlich oder unter Verwendung eines Stempels der Ver
merk entwerthet zu setzen und die entwerthende Stelle zu
bezeichnen

6 Bei der Entwerthung dürfen die Marken nicht un
kenntlich gemacht werden Insbesondere müssen der Geld
werth der Marke die Lohnklasse und die Versicherungsan
stalt für welche die Marke ausgegeben ist bei Doppelmarken
auch die Kennzeichen der Zusatzmarke erkennbar bleiben

7 Wer den vorstehenden oder den von der Landes
Centralbehörde auf Grund der Bestimmung in Ziffer 1 ge

troffenen Anordnungen zuwiderhandelt kann für jeden Fall
sofern nicht nach andern Vorschriften eine höhere Strafe
verwirkt ist von der unteren Verwaltungsbehörde mit einer
Ordnungsstrafe bis zu einhundert Mark belegt werden
Die Haftung für den durch die Zuwiderhandlung verur
sachten Schaden bleibt hierdurch unberührt

Vernichtung
8 Die Vernichtung von Marken H 125 a a O erfolgt

durch Abreißen oder völlige Unkenntlichmachung Dabei ist
auf die Quittungskarte handschriftlich oder unter Verwendung
von Stempeln der Vermerk Marken vernichtet
sowie die Bezeichnung der die Vernichtung vornehmenden
Stelle zu setzen Die Vernichtung von Marken kann auch
dadurch erfolgen daß dieselben durch einen darauf gesetzten
amtlichen Vermerk als ungültig erklärt werden
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Ew Hochwohlgeboren machen wir ergebenst darauf auf
merksam daß der Bundesrath Bestimmungen

g über die Befreiung vorübergehender Dienst
leistungen von der Verpflichtung zurJnvalidi
täts und Altersversicherung

b über die Entwerthung und Vernichtung von
Marken

getroffen hat Diese Bestimmungen sind vom Herrn Reichs
kanzler in Nr 288 des deutschen Reichs und Königlich
Preußischen Staatsanzeigers unter dem 27 v Mts ver
öffentlicht worden

Durch die Bestimmungen über die Befreiung vorüb er
gehender Dienstleistungen von der Versicherungs
pflicht wird die Anleitung des Reichs Versicherungsamts
über den Kreis der Versicherungspflichtigen Personen welche
nach unserm Randerlaß vom 14 v Mts von den Behörden
im Allgemeinen beachtet werden soll in einzelnen Bezieh
ungen modificirt Insbesondere werden dadurch Auf
wärter Aufwärterinnen u s w welche in Städten
an demselben Tage in verschiedenen Häusern niedere häus
liche Dienste von kurzer Dauer verrichten z B das Reinigen
der Wohnungen und Kleider bei verschiedenen Arbeitgebern
derart übernehmen daß sie zwar täglich bei jedem einzelnen
dieser Arbeitgeber bei jedem aber nur für kurze oft auf
Brnchtheile von Stunden bemessene Zeit die ihnen zufallende
Hausarbeit verrichten und in diesem Sinne von Haus zu
Haus gehen von der Versicherungspflicht befreit Das
selbe gilt rücksichtlich gelegentlicher oder zwar regel
mäßiger aber geringfügiger Arbeiten solcher Personen welche
berufsmäßig Lohnarbeit überhaupt nicht ver
richten z B von gelegentlich in der Ernte u s w mit
helfenden Ehefrauen von Arbeitern oder von selbstständigen
Handwerkern Büdnern u s w die ebenfalls gelegentlich
z B in der Ernte gegen Lohn Arbeitshülfe verrichten

aber nicht berufsmäßige Tagelöhneret betreiben Berufs
arbeiter welche in einem ständigen Arbeits Verhältniß
zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen nebenher
aber etwa im Nebenberuf auch bei andern Arbeitgebern
ohne ihr ständiges Arbeitsverhältniß zu unterbrechen einzelne
Dienste verrichten sind rücksichtlich der letzteren von der
Versicherungspslicht gleichfalls befreit so daß für diese

Hier ist die Zahl der vernichteten Marken einzurücken
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Nebenarbeit dann wenn sie in der Kalenderwoche zuerst
verrichtet wird von dem betreffenden Arbeitgeber Beiträge
nicht zu entrichten sind vergl 10V des Gesetzes vom
22 Juni 1889 Dagegen sind Berufsarbeiter deren
Berufsarbeit darin besteht daß sie bei ver
schiedenen Arbeitgebern wechselnde Dienste verrichten
z B städtische Arbeitsleute Wegearbeiter solche landwirt

schaftliche Arbeiter welche kein ständiges Arbeitsverhältniß
haben sondern bei jedem beliebigen Arbeitgeber in Lohn
arbeit treten der sie grade braucht Hafenarbeiter u s w
nach wie vor verficherungspflichti g Dabei muß es
sich aber um Arbeit in f r e m d e m Betriebe handeln während
Personen welche ein selbstständiges für eigene Rechnung
betriebenes Gewerbe aus der Leistung persönlicher vorüber
gehender Dienste bei verschiedenen Personen machen z B
selbstständige Dien stmänner Kofferträger Fremden
führer Stiefelputzer und ähnliche Gewerbetreibende als
Unternehmer eines se bstständigen Gewerbebetriebs der Ver
sicherungspflicht nach dem Gesetz nicht unterliegen
Personen welche als Wäscherinnen Plätterinnen
Büglerinnen Schneiderinnen oder Näherinnen

Wäsch oder Kleidungsstücke bearbeiten oder herstellen sind
sofern sie diese Arbeiten in den Wohnungen ihrer
Kunden verrichten von Haus zu Haus gehen und nicht
regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen als
Versicherungspflichtige Arbeiter wenn sie dagegen
zene Arbeiten in der eigenen Behausung sei es für
Kunden oder sei es für andere Gewerbetreibende Ladenge
schäfte u s w verrichten als Betriebsunternehmer bez
selbstständige Gewerbetreibende und deshalb als nichtver
sicherungspflichtig zu behandeln

Wegen der vorübergehenden Beschäftigung gewisser Aus
länder im Jnlande bleiben weitere Entschließungen vorbehalten

Was die Entwerthung von Marken anbetrifft
so findet nach Ziffer II zu 5 der obenerwähnten Be
stimmungen des Bundesraths vom 27 November d I, so
weit nicht besondere Bestimmungen getroffen werden eine
Entwerthung obligatorifch nicht früher statt als bis die die
Marken enthaltende Quittungskarte zum Umtausch ein
gereicht und dadurch mir den in dieselbe eingeklebten
Marken gewissermaßen dem Verkehr entzogen ist Dann
sind alle in die Quittungskarte eingeklebten Marken zu
entwerthen ohne Unterschied ob sie auf Grund der Ver
sicherungspflicht oder ob sie als Doppelmarken auf Grund
der Selbstversicherung oder der freiwilligen Fortsetzung des
Versicherungsverhältnisfes beigebracht worden sind Die
Art dieser Entwerthung bleibt den entwerthenden Stellen
freigestellt nur muß jedenfalls auch auf der Außenseite
der Quittungskarte die Thatsache daß eine Entwerthung
der eingeklebten Marken stattgefunden hat dadurch äußerlich
erkennbar gemacht werden daß mittelst eines Stempels oder
handschristlich der Vermerk entwerthet d h die Be
stätigung daß die Marken entwerthet worden sind auf
die Quittungskarte gesetzt und dabei die entwerthende Stelle
bezeichnet wird Diese Entwerthung liegt an letzter Stelle
den Vorständen der Versicherungsanstalten ob andere be
sondere Stellen welche zur früheren Vornahme dieser Ent
werthung verpflichtet sein sollen werden in Preußen
bis auf Weiteres nicht bestellt Insoweit wird die Be
kanntmachung vom 26 Juni d I nach welcher die Ent
werthung von Marken soweit diese durch das Gesetz oder

die vom Bundesrath erlassenen Vorschriften angeordnet ist
den den Umtausch besorgenden Ortspolizeibehörden c über
tragen worden ist modificirt die Orts Polizeibehörden
sollen zur Entwerthung der Marken nicht ver
pflichtet sein Dagegen sind sie wie andere den Um
tausch bewirkenden Stellen zur Vornahme dieser Ent
werthung befugt Im Uebrigen bleibt vorbehalten bei
Bestellung besonderer Beamten für den Umtausch der
Quittungskarten Ziffer 4 der Bekanntmachung vom 26
Juni d I oder bei Uebertragnng dieses Geschäfts an
Krankenkassen c M 112 fg des Gesetzes die Entwerthung
diesen Stellen zur Pflicht zu machen

Diese Entwerthung der in umgetauschte Quittungs
karten eingeklebten Marken braucht nun aber in allen Fällen
nur insoweit zu erfolgen als die umgetauschten Marken
nicht bereits anderweit entwerthet worden sind Eine
solche frühere Entwerthung also eine Entwerthung
von Marken bald nach deren Beibringung ist durch
Ziffer II zu 2 der Vorschriften des Bundesraths vom
27 November d I den Arbeitgebern und den
Versicherten gestattet jedoch nur in der Weise
daß die betreffende Marke in der Hälfte ihrer Höhe mit
einem schwarzen schmalen wagerechten Strich
durchstrichen wird Andere Zeichen dürfen Arbeitgeber
und Versicherte auch zum Zweck einer Entwerthung nicht
auf die Marken setzen dieselben laufen sonst Gefahr gemäß

108 151 des Gesetzes wegen Eintragung unzulässiger
Vermerke Zeichen u s w in die Quittungskarten bestraft
zu werden auch würden derart gezeichnete Karten gemäß
Z 108 a a O behördlich eingezogen werden müssen Es
wird daher vor anderen unzulässigen und eigenmächtigen
Vermerken und Zeichen ausdrücklich gewarnt Von der den
Centralbehörden eingeräumten Befugniß für die Fälle der

111 112 114 117 und 120 des Gesetzes eine besondere
Entwerthung anzuordnen wird bis auf Weiteres abge
sehen

Ew Hochwohlgeboren ersuchen wir ergebenst die in
Rede stehenden Bestimmungen des Bundesraths soweit dies
noch nicht geschehen sein sollte durch eine besondere Beilage
des Regierungs Amtblatts auf welche im Hauptblatt hin
zuweisen ist sowie durch Aufnahme in die Kreisblätter und
auf andere geeignete Weise zur Kenntniß der Betheiligten
zu bringen und dabei auch die vorstehenden Erörterungen
aufzunehmen Insbesondere sind die Behörden anzuweisen
die hiernach in Betracht kommenden Gesichtspunkte zu be
achten auch wollen Ew Hochwohlgeboren sofern Sie ge
mäß Z 122 des Gesetzes vom 22 Juni 1889 als höhere
Verwaltungsbehörde in die Lage kommen sollten über die
Beitragspflicht Versicherungspflicht Entscheidung zu treffen
bei diesen Entscheidungen nach den angedeuteten Gesichts
punkten verfahren

Berlin den 10 December 1890

Der Minister für Handel und Gewerbe
Freiherr v Berlepsch

Der Minister des Innern

I V Braunbehrens
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Nach 19 des Gesetzes betreffend die Jnvaliditäts
nd Altersversicherung vom 22 Juni 1889 Reichs Gesetz

blatt S 97 sind die Beiträge für jede Kalenderwoche
zu entrichten in welcher der Versicherte in einem die Ver
sicherungspflicht begründenden Arbeite oder Dienstverhält
niß gestanden hat Beitragswoche Nach 100 Absatz 2
a a O soll in denjenigen Fällen in welchen die Beschäf
tigung nicht während der ganzen Kalenderwoche bei dem
selben Arbeitgeber stattfindet der volle Wochenbeitrag von
demjenigen Arbeitgeber entrichtet werden welcher den Ver
sicherten zuerst beschäftigt Hierbei entsteht die Frage mit
welchem Wochentage die Kalenderwoche im Sinne des be
zeichneten Gesetzes beginnt ob mit dem Sonntag oder mit
dem Montag Läßt man den Sonntag als ersten Wochen
tag gelten so würde derjenige Arbeitgeber welcher einen
an Wochentagen etwa in ständiger Arbeit bei einem anderen
Arbeitgeber beschäftigten Versicherungspflichtigen am Sonn
tage beschäftigt genöthigt sein für denselben den vollen
Wochenbeitrag zu entrichten hierdurch würde gleich
zeitig der während der Wochentage zur Lohnzahlung ver
pflichtete Arbeitgeber von Entrichtung irgend eines Bei
trages für den Versicherten überhaupt befreit bleiben
Dieses Ergebniß scheint den Absichten des Gesetzes nicht zu

entsprechen Der Gesetzgeber hat vielmehr als er die Ent
richtung der Beiträge statt wie ursprünglich beabsichtigt
war für Tage oder halbe Wochen für ganze Kalender
wochen anordnete offenbar nur einen Zeitraum von sieben
auf einander folgenden Tagen im Auge gehabt ohne über
den Beginn dieses Zeitraums bindende Anordnungen treffen
zu wollen Andererseits weist das Gesetz darauf hin daß
in erster Reihe ständige Arbeitsverhältnisse haben berück
sichtigt werden sollen und daß es nicht die Absicht ge
wesen ist die Arbeitgeber von der Beitragsentrichtung für
ihre ständigen Arbeiter zu Ungunsten gelegentlicher Neben
beschäftigung au sonst arbeitsfreien Tagen zu belasten
Man wird deshalb zu der Annahme berechtigt sein daß
unter der Kalenderwoche im Sinne des Gesetzes vom
22 Juni 1889 die mit dem ersten Arbeitstage der Woche
d h in der Regel dem Montag beginnende Arbeits
woche zu verstehen ist e

Berlin den 11 November 1890

I

Der Reichskanzler
V gez von Bötticher

An die Regierungen der sämmtlichen Bundesstaaten
und an den Herrn Statthalter in Elsaß Lothringen

R A d I Nr 22tt1 II

Plötz sche Buchdruckerei R Nietschmann Halle a S
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